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Totalrevision Schulgesetz:
Regierungsrat Lardi reagiert auf die Vernehmlassung
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Protokollauszug aus der Sitzung der Geschiftsleitung LEGR mit Regierungsrat Lardi

vom Dezember 2009

PROTOKOLLIERT VON JORI SCHWARZEL, LEITER DER GESCHAFTSSTELLE LEGR

Regierungsrat Lardi présentiert die
Vernehmlassungsergebnisse und zeigt
Ldsungsrichtungen auf:

Aufnahme des Kindergartens ins
Schulgesetz

Viele Stellungnahmen fordern nun, dass
trotz der Ablehnung des Konkordates auf
die Integration des Kindergartengesetzes
ins Schulgesetz nicht verzichtet werden
solle. Die Stellungnehmenden weisen
darauf hin, dass der Kindergarten bereits
heute in den Gemeinden als Teil der Volks-
schule behandelt wird. Eine gemeinsame
gesetzliche Grundlage sei deshalb mit gros-
sen Vorteilen fiir die Schultrager verbunden
und werte die Arbeit der Kindergartenlehr-
personen auf.

ALOSUNGSRICHTUNG:

- Kindergartengesetz ins Schulgesetz inte-
grieren
- Besuch des Kindergartens bleibt freiwillig

Detailbestimmungen

Viele Stellungnahmen monieren, dass mit
der neuen Systematik zentrale Bestim-
mungen in noch nicht bekannten Ver-
ordnungen durch die Regierung geregelt
wiirden. Sie verlangen, dass diese Bestim-
mungen ins Gesetz aufgenommen oder der
Inhalt der Verordnungen bei der Debatte im
Grossen Rat bekannt sein mussen.

ALOSUNGSRICHTUNG:

- Zusétzliche Detailbestimmungen ins
Schulgesetz aufnehmen

- In wichtigen Bereichen Formulierungs-
vorschlége flir die Folgegesetzgebung
prasentieren

Die aktuellsten Entwicklungen sowie die in den Ver
bestimmungen erfordern eine Anpassung des Zeitplans.
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Teilrevision SchG
Schulleitungen und Einfihrung Englisch auf PS

Gesamtplanung der Schulreformen
Priorisierung und Etappierung

Kernprogramm Biindner Schule 2010
Strategische Ziele und Visionen
Breite Debatte im ganzen Kanton

ungen verlangten Detail-

Auch der letzte Schritt muss sorgféltig vorbereitet erfolgen.

Blockzeiten

Stellungnehmende unterstiitzen die im
Gesetzesentwurf vorgesehene Einflihrung
von Blockzeiten und Tagesstrukturen.
Aliféllige Bedenken richten sich gegen die
Umsetzbarkeit von zu anspruchsvollen Vor-
gaben flr kleinere Schultragerschaften.

ALOSUNGSRICHTUNG:

- Blockzeiten und Tagesstrukturen ins
Gesetz aufnehmen

- Vorgaben zu Blockzeiten leicht flexibili-
sieren

- Rahmenbedingungen fur Tagesstrukturen
(auch) auf Bedirfnisse der kleineren
Gemeinden ausrichten

Anzahl Schulwochen

Der Vorschlag von 40 Schulwochen stdsst
auf Widerstand. Im Durchschnitt wird in
den anderen Kantonen wahrend 39 Schul-
wochen unterrichtet. Dementsprechend
basiert der Lehrplan 21 ebenfalls auf 39
Schulwochen.

ALOSUNGSRICHTUNG:

- Verteilung des Unterrichts auf 39 Schul-
wochen

Lektionendauer

Die Gesamtstundenbelastung in der 1. bis
6. Klasse liegt im Kanton Graublinden deut-
lich Gber dem Durchschnitt der anderen
Kantone (GR: 5193 Std; @ D-CH: 4824 Std).
Mit einer Reduktion der Lektionendauer
auf 45 Minuten ist das neue Schulgesetz
mit dem Lehrplan 21 kompatibel und die
Gesamtstundenbelastung fir Kinder und
Lehrpersonen wird spiirbar gesenkt.

ALOSUNGSRICHTUNG:

- Reduktion der Lektionendauer auf 45
Minuten

- Abweichungen sind in begriindeten Féllen
weiterhin zuldssig

... (Schulleitungen, Ferien) ...

Pensen der Lehrpersonen
Viele Stellungnehmende machen geltend,

Aufgabeniibernahme vom Bund und Pilotprojekte
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dass die Unterrichtsbelastung im Kanton
Graubunden fir die Lehrpersonen (und
Schiiler /innen) Uber dem Durchschnitt
der Deutschschweizer Kantone liege. Aus
diesem Grund wird verlangt, dass das
Pflichtpensum der Lehrpersonen reduziert
werden solle.

ALOSUNGSRICHTUNG:

Vollzeitpensum fiir Lehrpersonen wird auf
1092 Lektionen Unterricht pro Jahr redu-
ziert (39 Schulwochen a 28 Lektionen)

- Fir Klassenlehrpersonen wird das Unter-

richtspensum um eine zusatzliche Lektion
pro Woche reduziert

Besoldung der Lehrpersonen

Weite Kreise verlangen in der Vernehm-
lassung, dass der Kanton die Lehrerldhne
einheitlich fixieren und an das durchschnitt-
liche Lohnniveau in vergleichbaren Kanto-
nen anpassen solle.

BUNDNER SCHULBLATT | Februar 2010

4LOSUNGSRICHTUNG:

- Fixe Vorgabe der Lehrerldhne durch den
Kanton

- Anpassung der Lohne an den Durch-
schnitt der Ostschweizer Kantone ohne
Zirich

Sonderpadagogik

Eine grosse Mehrheit der Stellungnahmen
fordert eine grundlegende Uberarbeitung
dieses Bereichs. Sie bezweifeln ausser-
dem, dass fur eine derart einschneidende
Verénderung genligend gesicherte Daten
vorlagen, da die Pilotprojekte zur Integra-
tion erst seit einem Jahr liefen.

ALOSUNGSRICHTUNG:

- Pilotprojekte zur Integration werden ver-
langert und professionell ausgewertet

- Die Kosten und die Umsetzbarkeit der
Integration werden berprift und der
Sonderschulbereich in der Gesetzgebung
entsprechend (iberarbeitet

Kommentar des Prasidenten LEGR

Die Geschéftsleitung LEGR hat sich im
Rahmen der Vernehmlassung intensiv mit
dem Entwurf zum neuen Schulgesetz aus-
einander gesetzt. Die GL konnte sich dabei
auch auf die zahlreichen Rickmeldungen
aus den Schulhausteams abstiitzen. Die
Gesamtheit der Forderungen und Anre-
gungen in unserer ausfiihrlichen Rickmel-
dung (www.legr.ch) belegen die Skepsis
- manchmal auch das Unversténdnis - fiir
die im Entwurf vorgesehenen Regelungen.

Die nun von RR Lardi prasentierte Auswer-
tung der Riickmeldungen der Verbande
und Parteien zeigte deutlich auf, dass sich
Lehrerschaft und Politik in ihren Rickmel-
dungen recht nahe gekommen sind. Ob
nun einfach die Zeit reif ist oder ob es am
wachsenden Verstandnis der Politik fir die
zunehmenden Belastungen im Schulalltag,

an dem sich abzeichnenden Lehrermangel
oder an den zahlreichen Interventionen
des LEGR liegt, spielt eigentlich keine
entscheidende Rolle. Denn die aufgezeig-
ten Lésungsrichtungen liegen auf der Linie
der Vernehmlassung des LEGR. Vor allem
die Reduktion der Pflichtlektionen, die
Anpassung der Lehrerl6hne an das ost-
schweizerische Mittel und die Aufnahme
des Kindergartens ins Schulgesetz sind
sehr zu begriissen. Diese Losungsanséatze
kénnten zu einer ersten Stabilisierung der
reformgebeutelten Schule beitragen. In
diesem Sinne danke ich RR Lardi fir die
Tempodrosselung und den Willen, die Vor-
arbeiten zum neuen Schulgesetz geméss
dem Protokollauszug voranzutreiben.

Die Stossrichtung des neuen Schulgeset-
zes verbunden mit der Ablehnung der NFA

Begabtenforderung

Alle Grossparteien winschen eine stérkere
Verankerung der Begabtenforderung im
Schulgesetz.

ALOSUNGSRICHTUNG:

- Begabtenfdrderung wird in einem eigenen
Artikel geregelt.

- Der Kanton kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen die Bildung von Talentklas-
sen bewilligen und Abweichungen von der
obligatorischen Stundentafel gewahren.

- Die Schultréger kdnnen verpflichtet wer-
den, den Besuch einer Schule fir Begabte
zu gestatten und mitzufinanzieren.

Regierungsrat Claudio Lardi wird aufgrund
der Amtszeitbeschrankung die Vorlage
nicht mehr selbst im Grossen Rat vertreten
konnen. Seinem Nachfolger oder seiner
Nachfolgerin im Departement wird er je-
doch den Entwurf firs Schulgesetz gemass
obigen Ausfiihrungen Ubergeben.

am 7. Mérz 2010 - Erhalt der zweckgebun-
denen Gelder fiir die Volksschule! - deutet
auf Silberstreifen am Horizont hin.

Diese wéren dann ganz im Sinne des
ersten Bindner Bildungstages in Davos:
Die Teilnehmenden erklaren sich bereit,
die Herausforderungen, welche der ge-
sellschaftliche Wandel an die Schule stellt
- mit den notwendigen, unterstiitzenden
Rahmenbedingungen - anzunehmen und
sich mit grossem Engagement der Bildung
zu widmen.

Bildung schafft Zukunft - eine
Zukunft fir unsere Kinder!

Fabio E. Cantoni
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Was sind die wirklichen Auswirkungen der
Bundner NFA auf die Volksschule?

Eine vorgezogene Replik auf den Text der Befiirworter der NFA, vertreten durch
Grossrat Parolini, im amtlichen Teil dieses Schulblattes auf den Seiten 34 und 35.

VON JORI SCHWARZEL UND FABIO CANTONI

Die GL LEGR sieht die notwendigen Voraus-
setzungen fiir eine Ubergabe der Volksschu-
le an die Gemeinden mit dem Bindner NFA
als nicht gegeben. Insbesondere bemangelt
die GL das Fehlen

- tragfahiger, professioneller Strukturen in
allen Biindner Gemeinden,

- eines verbindlich definierten Schulange-
bots fir alle Bindner Schilerinnen und
Schiler,

- préziser Instrumente zur Sicherung der
flachendeckenden Schulqualitét.

Mit einer unbesténdigen Finanzpolitik, wie
sie die vorgeschlagene NFA GR im Volks-
schulbereich ermdglicht, wiirde das Gut Bil-
dung in Graubiinden nachhaltig geschadigt.
Der LEGR lehnt darum die vorgeschlagene
NFA GR fir die Volksschule ab.

REPLIK

Grossrat Parolini behauptet, dass finanz-
schwache Gemeinden kiinftig stérker
unterstitzt werden.

Fakt ist, dass von den in der aktuellen
Globalbilanz festgehaltenen 83 Verliererge-
meinden, die mit der NFA weniger Geld als
bisher aus dem Finanzausgleich erhalten,
50 den Finanzklassen 4 und 5 ange-
héren. Das sind die drmsten der Biindner
Gemeinden.

Zu den Ubrigen Verlierergemeinden z&hlen
vor allem die Tourismusgemeinden. Einige
dieser Gemeinden kénnen heute zeitge-
masse, im Vergleich zu anderen Kantonen
durchaus konkurrenzfahige Anstellungsbe-
dingungen anbieten. Wie lange noch?

Weiter behauptet Grossrat Parolini, dass die
Biindner Volksschule gestarkt wird, weil der
Kanton kiinftig die Schulleitungen finanziert.
Fakt ist, dass Schulleitungen nicht obli-
gatorisch sind und dass kantonale Schi-
lerpauschalen im Umfang von Fr. 43 Mio
aufgehoben werden. Die Geschéftsleitung
LEGR beflirwortete stets die Einflihrung
von Schulleitungen, welche die Lehrper-
sonen in ihrem Schulalltag unterstitzen.
120’000 Fr. fiir ein Schulleitungsvollpensum
klingen nach viel Geld. Aber lassen wir uns
nicht blenden: Es braucht dazu 25 Abtei-
lungen bzw. Klassen mit rund 450 Kindern.
Wieviele Gemeinden und Schulverbande
erreichen diese Zahlen? Ebenso wird
verschwiegen, dass bereits heute ein Teil
dieser Kosten abgestuft nach Finanzkraft
ibernommen wird.

Netto - unter Beriicksichtigung aller
Finanzstrome - verliert die Biindner Volks-
schule knapp Fr. 30 Mio. an sie zugewie-
sene kantonale Gelder. Nach Einfiihrung
der Biindner NFA mussten alle Biindner
Schulrdte bei ihren Gemeinden eine Budget-
erhohung in der Hohe der fehlenden Kan-
tonsgelder anfordern. Je nach politischer
Couleur, aber sicher in den Gemeinden, die
sparen mussen, wird diese Budgeterhbhung
auf Widerstand stossen. Sparen lasst es
sich da, wo keine klaren Vorgaben existie-
ren: Etwa bei den Unterstiitzungsangeboten
im niederschwelligen Bereich, mit weiteren
Abstrichen bei der Weiterbildung der Lehr-
personen, mit der Anstellung von jungen,
glinstigeren Lehrkraften und mit kleineren
Einsparungen bei den Materialkosten.

Noch nicht mitgerechnet sind die Kosten

der nachsten Schulreformen. Der Kanton
Ubernimmt zwar organisatorisch und finan-
ziell die Einfiihrung von Schulentwicklungen.
Nach Einfihrung haben dann aber die
Gemeinden die Kosten dafiir vollumfanglich
zu tragen. Mit der voraussichtlichen Einfih-
rung von Blockzeiten und Tagesstrukturen
zum Beispiel werden fiir die Gemeinden
jahrlich wiederkehrende Kosten von rund

Fr. 6,5 Mio. veranschlagt.

Der steigende Kostendruck auf alle Bindner
Gemeinden passt gut mit der Aussage

von Herrn Parolini in der Eintretensdebat-
te des Grossen Rates zusammen: «Die
Strukturbereinigung soll aber ohne Verzug
weiterhin forciert werden.» Ob bei diesen
Fusionen unter Druck die richtige Struktur
flr Graubinden entstehen kann, wagen wir
zu bezweifeln. Auch die Aussage, dass die
Volksschule trotz Entzug von knapp Fr. 30
Mio. an sie adressierte Kantonsgelder den-
noch gewinnen soll, passt in diesen Kontext.

Grossrat Parolini halt fest, dass die Volks-
schule eine Verbundaufgabe bleibt.

Fakt ist, dass dies einzig als Formulierung
im Mantelgesetz festgehalten ist. Dies
hat der LEGR mit seinen Interventionen

beim Grossen Rat in letzter Sekunde noch
abholen kénnen. Wahrend alle anderen
verbleibenden Verbundaufgaben zwischen
Kanton und Gemeinden mit Globalbeitragen
subventioniert werden, wird die Volksschule
mit der Kostenlibernahme verschiedener
Einzelaufgaben abgespiesen.

Spatestens mit der Ausserkraftsetzung des
Mantelgesetzes (nach erfolgter Umsetzung
der NFA) wird diese Verbundserklarung



26

BUNDNER SCHULBLATT | Februar 2010

Geschétzte Mitglieder, geschétzte Leserinnen und Leser

In der Einleitung zur Vernehmlassung zum Schulgesetz schreibt die Regierung, dass

«die Volksschule eines der zentralen Kernelemente unserer Gesellschafty ist. Vor

diesem Hintergrund ist es unverstéandlich, mit der NFA einen Frontalangriff auf die

Biindner Volksschule zu planen und dabei so zu tun, als ob dies alles zugunsten der

Volksschule und der Biindner geschehe.

Die Geschéftsleitung LEGR geht mit den NFA-Befiirwortern einig, dass der bisherige
Finanzausgleich auch falsche Anreize schafft, welche trotz der Kontrollmechanis-

men durch das Amt fiir Gemeinden zu wenig eingeschrankt werden kénnen. Ebenso

befiirworten wir eine Entflechtung der Finanzstréme und eine allgemein notwendige

Strukturbereinigung in Graubiinden.

Die Biindner NFA ist zu wichtig, als dass sie als Hauruckiibung und auf Kosten der Kin-

der und ihrer Lehrpersonen durchgehen darf. Schicken wir die Biindner NFA zuriick an

den Absender, damit eine faire, gemeinsam getragene Biindner NFA entstehen kann.

Es braucht den aktiven Einsatz jedes Einzelnen im Bekannten- und

Freundeskreis: Jede Stimme zahlt!

AM 7. MARZ 2010 EIN KLARES NEIN! DANKE.

verschwinden. In den Vernehmlassungs-
unterlagen und den einzelnen Artikeln des
neuen Schulgesetzes kommt das Wort
Verbundaufgabe nicht einmal vor!

Die «Schulentwicklungy liegt nicht neu

beim Kanton. Ein Rickblick auf Schulent-
wicklungsprojekte der letzten Jahre zeigt
die Federfiihrung des Kantons deutlich auf.
Denken wir nur an die Koedukation, die
Oberstufenreform, das Projekt «ganzheitlich
fordern und beurteileny (gfb), die Einflih-
rung der ersten Fremdsprache auf der
Primarstufe, die Junglehrerinnen-Betreuung
oder an die Schulleiterausbildung.

Ebenso erscheint uns die Diskussion, ob
die Schillerpauschalen zweckgebunden
sind oder nicht, als eher miissig. Sie gleicht
dem Streit um des Kaisers Bart. Ohne
Schulleiter gibt’s keine Beitrage, ohne
Schiler gibt’s keine Schulerpauschalen! Die
Gemeinden werden mit diesen Beitrdgen in
der Finanzierung ihrer Schulen unterstitzt.
Wer es genau wissen will, erfahrt auf dem
Amt fiir Gemeinden, dass sich die Schiiler-
pauschalen aus einem Grundbeitrag (FK 1)
und einem Finanzkraftzuschlag zusammen-
setzen und somit zu den bedeutendsten
Beitragsarten des Kantons an die Gemein-
den zahlen.

immer die richtige Adresse !

Nierie

Q’b
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Kornplatz 3, 7002 Chur
Telefon 081 - 252 1227 / Telefax 081 - 252 9682
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Grossrat Parolini behauptet, dass gerade
die Schwacheren von der Blindner NFA
profitieren werden.

Fakt ist, dass Grossrat Parolini damit den
hochschwelligen Bereich anspricht, den
der Kanton gemdss der Schweizer NFA
sowieso von der IV ibernehmen muss. Die

Gemeinden werden kiinftig einzig ihren
Schulgeldbeitrag von 40.- /Kind und Schul-
tag fir ihre extern beschulten Kinder nicht
mehr bezahlen missen. Dies entlastet die
Gemeinden um rund 2,5 Mio. Alles andere
bleibt wie bis heute organisiert und profes-
sionell bestehen.

Die Chancengerechtigkeit der Kinder be-
drohen wird die fehlende Unterstiitzung im
niederschwelligen Bereich. Der Entwurf des
Schulgesetzes hat alle Ligen gestraft, die
sich hier klare Vorgaben durch den Kanton
versprochen haben. Aus der Botschaft Art.
12b 2. Behindertengesetz:

1 Die Schultragerschaft ist verpflichtet,
flr betroffene Kinder angemessene
Leistungen im Bereich pddagogisch-
therapeutischer Massnahmen sicher zu
stellen.

2 Die Schultragerschaft verfiigt die Durch-
flihrung von padagogisch-therapeu-
tischen Massnahmen.

In Zukunft entscheidet abschliessend die
Schultrégerschaft (iber therapeutische
Massnahmen - und dies wohl oft eher auf-
grund von Budgetvorgaben denn aufgrund
der Bediirfnisse der Kinder.

zusammeN g T

Grauhiinden
verliert!

N
l‘



	Aus der Geschäftsleitung

